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24. Jahrgang                                         Heft 9 – 03. September 2015

Öffentliche Bekanntmachung

Nach § 76 SächsGemO wird bekannt gegeben, 

dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 in der Zeit 

vom 10.09.2015 bis 18.09.2015 

in der Kämmerei, Zimmer 117, im Rathaus während der üblichen
Dienstzeiten öffentlich und zu jedermanns Einsicht ausliegt.

Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des siebten
Arbeitstages nach dem letzten Tage der Auslegung Einwendungen
gegen den Entwurf schriftlich oder während der Dienstzeit zur Nieder-
schrift vorbringen.

Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister

Die Versorgung von Kliniken und Arztpraxen mit lebensrettenden Blut-
präparaten muss zu jeder Jahreszeit gewährleistet sein. So wird allein
rund ein Fünftel aller Präparate, die aus Spenderblut gewonnen werden,
bei der Behandlung von Tumorpatienten eingesetzt.

Der Einsatz von Blutpräparaten in den Kliniken gliedert sich wie
folgt:

- etwa 19 % wird für die Behandlung von Krebspatienten verwendet

- etwa 16 % Herzerkrankungen 

- etwa 16 % Magen-Darm-Erkrankungen 

- etwa 12 % Verletzungen aus Straßen-, Berufs- und Haushaltsunfällen

- etwa   6 % Leber- und Nierenkrankheiten

- etwa   5 % Blutarmut, Blutkrankheiten

- etwa   4 % Komplikationen bei der Geburt

- etwa   4 % Knochen- und Gelenkkrankheiten

- etwa 18 % Sonstige Indikationen

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost 
in Sachsen bedankt sich noch bis 
zum Ende der Herbstferien 
für jede Blutspende mit
einer modischen Armbanduhr.

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht: 

am Samstag, dem 17.10.2015, zwischen 9.00 und 13.00 Uhr 

in der Körnerplatzschule Döbeln, Körnerplatz 20.

Bitte Personalausweis nicht vergessen!

DRK bittet um Blutspenden in den Herbstferien: 

Urlaubszeit und erste Erkältungskrankheiten 
dämpfen erfahrungsgemäß das Spendeaufkommen im Herbst
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Ankündigung eines Grenztermins und 
Bekanntgabe der Verwaltungsakte durch Offenlegung 

der Ergebnisse der Straßenschlussvermessung 

(Fortführungsriss 1562, Gemarkung Döbeln)

Straßenschlussvermessung der B 175 Grimmaische Straße, Lindenallee und Bahnhofstraße 
auf Antrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau.

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur Roland Meyer bestimmt
im Zusammenhang mit einer durchgeführten Katastervermessung
gemäß § 16 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (Sächs-
VermKatG) Flurstücksgrenzen der nachfolgend aufgeführten Flur-
stücke:

Gemarkung Döbeln:

880/19, 880/20, 1009/2, 1009c, 1009d, 1009e, 1010/5, 1010/6, 1010d,
1010e, 1011, 1011/1, 1011/2, 1011a, 1012a, 1028y, 1250/5, 1250/7

Gemarkung Kleinbauchlitz:

22/5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/2, 30/4, 30/8, 30/9, 30/10,
30/15, 123/1, 128/3, 130, 131, 132, 133, 134, 140, 148, 149, 150, 151,
152, 153/1, 154/1, 155/4, 155/5, 155/8, 155/9, 159, 170, 171, 172,
178/3, 179/1, 180/2, 180/3, 180/4, 197/1, 197/3

Alle Eigentümer der genannten Flurstücke sowie sonstige Beteiligte,
die von der Grenzwiederherstellung betroffen sind, erhalten die Mög-
lichkeit am Grenztermin teilzunehmen (es besteht keine Pflicht zum
Erscheinen).

Der Grenztermin findet 

am Donnerstag, den 17. September 2015 ab 10.00 Uhr statt.

Ich bitte hiermit die betroffenen Eigentümer, sich in den nächsten
Tagen, spätestens aber bis zum 11. September 2015, zur zeitlichen und
örtlichen Abstimmung und der Gewährleistung eines reibungslosen
Ablaufes unter der Telefonnummer (034298) 794 30 mit uns in Verbin-
dung zu setzen! Auf Grund der vielen Beteiligten ist mit einem Zeitauf-
wand von ca. 1 – 2 Stunden zu rechnen.

Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Ver-
waltungsgesetzes. Die Eigentümer der genannten Flurstücke sind
Beteiligte im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vorgesehene Anhörung der Beteiligten zu den entscheidungserheb-
lichen Tatsachen. Dabei wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an Ort
und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im
Rahmen des § 16 Abs.3 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz
(SächsVermKatG) Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.

Ich bitte Sie, zum Grenztermin Ihren Personalausweis mitzubringen.
Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Dieser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unterschrie-
bene schriftliche Vollmacht vorlegen.

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass auch ohne Ihre Anwesen-
heit oder der Anwesenheit eines von Ihnen Bevollmächtigten Ihre Flur-
stücksgrenzen bestimmt werden können. Aufwendungen, die durch die
Wahrnehmung des Grenztermins entstehen, können nicht erstattet wer-
den.

Allen betroffenen Eigentümern werden die Ergebnisse der Grenzbe-
stimmung und Abmarkung durch Offenlegung bekannt gemacht. Die
Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem
Wege ergibt sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs-
und Katastergesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen
Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli
2011.

Die Ergebnisse liegen in den Geschäftsräumen des Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurs Roland Meyer in 04425 Taucha, Wurzner
Straße 22, vom 18.09.2015 bis zum 17.10.2015, von Montag bis Frei-
tag jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr und
Dienstag von 13 Uhr bis 18 Uhr zur Einsichtnahme bereit. Darüber 
hinaus können Sie die Ergebnisse der hoheitlichen Vermessung bei der
Stadt Döbeln (Bauamt, Zimmer 205) in Form von Übersichtsplänen zu
den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im o.g. Zeitraum einsehen.
Für Rückfragen stehen ich Ihnen gern unter der Telefonnummer
(034298) 794 30 zur Verfügung.

Gemäß §17 Abs.(1) Satz 5 SächsVermKatGDVO vom 06. Juli 2011
(SächsGVBl. S. 271), gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung
und Abmarkung ab dem 25.10.2015 als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe
Widerspruch eingelegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Roland
Meyer, Wurzner Straße 22 in 04425 Taucha oder dem Staatsbetrieb  für
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Olbrichtplatz 3
in 01099 Dresden einzulegen.

Taucha, den 27.08.2015

Roland Meyer
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Wurzner Straße 22, 04425 Taucha
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Neu in Döbeln: Lutz Hübners „Geisterfahrer“
„Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner gehört seit Jahren zu den
beliebtesten Stücken auf dem Spielplan des Döbelner Theaters. Jetzt
gibt es die Gelegenheit, ein anderes Stück des Erfolgsautors kennen zu
lernen: „Geisterfahrer“.

Kamen in „Frau Müller“ Menschen aus unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Schichten bei einem Elternabend in der Schule zusammen, so
führt uns „Geisterfahrer“ direkt in die Wohnung der handelnden Perso-
nen. Da es sich dabei um Eigentumswohnungen in einem renovierten
Altbau handelt, scheint es zunächst weniger soziale Spannungen zu
geben. Zwei Paare, ein Musiklehrer und eine Psychologin sowie ein
Chefarzt mit seiner Ehefrau, haben sich hier eingerichtet; eine dritte
Wohnung ist gerade wieder bezogen worden: von einem Dozentenehe-
paar, das aus Brasilien nach Deutschland zurückgekehrt ist. Trotz der
scheinbaren Harmonie entwickeln sich aber auch hier schnell Kon-
flikte, tun sich hinter der schönen Fassade Abgründe auf: Wer zum Bei-
spiel hat vorher in der jetzt neubezogenen Wohnung gelebt? Nach der
Premiere am Samstag, dem 12.9.2015, um 19.30 Uhr folgt die zweite
Vorstellung am Sonntag, dem 20.9.2015, um 14.30 Uhr.

Theater als Denkmal
Eigentlich findet auf der Bühne ja immer Gegenwärtiges statt. Das
historische Döbelner Theatergebäude ist aber auch am „Tag des offenen
Denkmals“ von Interesse: am Sonntag, dem 13. September, um 15.00
Uhr gibt es eine technische Bühnenschau unter Beteiligung des Jungen
Theaters Döbeln. Der Eintritt ist frei!

„Die Wirtin“: 
Premieren-Soiree bei der Monsator-GmbH
Seit einigen Monaten finden die Einführungsveranstaltungen vor den
Premieren bei Döbelner Geschäftsleuten statt. Peter Turrinis Komödie
„Die Wirtin“ nach Carlo Goldoni wird bei der Monsator GmbH am
Niedermarkt 23/25 vorgestellt: am Dienstag, dem 28. September, um
18.30 Uhr. Das Theater und sein Förderverein, der Stadtwerbering und
der Bund der Selbständigen laden herzlich ein. Der Eintritt ist frei; um
Anmeldung an der Theaterkasse wird gebeten.

Theater für Kinder und Jugendliche: 
„Traumschmidt“ und „Tschick“
Zwei Vorstellungen für Kinder und Jugendliche stehen in der zweiten
Septemberhälfte auf dem Theaterprogramm: für Kinder ab 5 und ihre
erwachsenen Begleiter entführen am Samstag, dem 19.9.2015, um
15.00 Uhr „Traumschmidt und Wolkenmeier“ in eine Welt voller phan-
tasievoller Spiele. Jugendliche und Erwachsene können am Montag,
dem 28.9.2015, um 10.00 Uhr „Tschick“ und Maik wieder auf ihrer
abenteuerlichen Reise in die „Walachei“ begleiten. Wegen der großen
Nachfrage spielt die Theaterfassung des Romans von Wolfgang Herrn-
dorf erstmals auf der Hauptbühne.

Erstes Sinfoniekonzert 
mit Wagner und Beethoven
„Faust und mehr“ verspricht das erste Sinfoniekonzert der Saison. Auf
dem Programm steht Musik von Richard Wagner und Ludwig van
Beethoven; GMD Raoul Grüneis leitet die Mittelsächsische Philharmonie
am Freitag, dem 25.9.2015, um 20.00 Uhr im Theater Döbeln.

Sein „Hörrohr“ aufs Konzert richtet Dramaturg Frank Meier bereits 
am Montag, dem 21.9.2015, um 19.00 Uhr im Sparkassenhaus „Erich
Heckel“ auf das Konzertprogramm.

Informationen des Mittelsächsischen Theaters Döbeln

„Geisterfahrer“ – Szenenfoto von Jörg Metzner

„Traumschmidt und Wolkenmeier“ mit Nancy Spiller und Anna Bittner,
Foto von André Braun 
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Wagner Digitaldruck
und Medien GmbH

August-Bebel-Straße 12   

01683 Nossen

Tel. 03 52 42 / 6 69 00
Fax 03 52 42 / 6 69 09

www.wagnerdigital.de
service@wagnerdigital.de

Name:

Straße:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Bestellung „Amtsblatt Stadt Döbeln“ 
für die regelmäßige Zustellung 
Ich (Wir) möchte(n) das „Amtsblatt Stadt Döbeln” regelmäßig ins Haus bekommen.
(Jahreszustellgebühr von 15,– Euro) Aufgrund meiner Bestellung erhalte ich eine
Rechnung, nach deren Überweisung ich das Amtsblatt nach Erscheinung zugestellt
bekomme. Ich gehe keinerlei weitere Verpflichtungen ein.

Fax 03 52 42 / 6 69 09

Wenn Sie das Amtsblatt Stadt Döbeln regelmäßig zugestellt bekommen möchten, dann füllen Sie bitte 
den Bestell-Coupon aus und senden ihn per Fax oder per Post an die Wagner Digitaldruck und Medien GmbH.

„AMTSBLATT Stadt Döbeln“
Herausgeber: Große Kreisstadt Döbeln, Stadtverwaltung

Obermarkt 1 • 04720 Döbeln
Tel. (0 34 31) 57 90

Verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Hans-Joachim Egerer,
Haupt- u. Personalamtsleiter Herr Klaus Hengl

Redaktion: Herr Klaus Hengl, Stadtverwaltung Döbeln, 
Tel. (0 34 31) 57 91 09

Verlag, Satz und Wagner Digitaldruck und Medien GmbH
Verteilung: August-Bebel-Straße 12 • 01683 Nossen

Tel. 03 52 42 / 6 69 00 • Fax 03 52 42 / 6 69 09

Das „Amtsblatt Stadt Döbeln“ erhalten Sie kostenlos

• in der Stadtverwaltung im Rathaus, Zimmer 215, Obermarkt 1

• in der Stadtinformation im Rathaus, Obermarkt 1

• im Zeitungsgeschäft, Obermarkt 11

• in der Geschäftsstelle des Döbelner Anzeigers, Niedermarkt 4

• in der Stadtbibliothek, Lutherplatz

• im Zeitungsladen Tetzner, Sattelstraße 7

• in der Buch-Oase, Ritterstraße 12

• in der Ginkgo-Apotheke, Badische Straße 3

• im Dorfgemeinschaftshaus Ebersbach, Hauptstraße 63 b, Ebersbach

• im Gemeindeamt Ziegra, Döbelner Straße 12, Ziegra

Allgemeine Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Döbeln:
Dienstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
(Pass- und Meldewesen, Gewerbe/Sondernutzung)

Dienstag 9.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Jeden ersten Sonnabend im Monat 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
(nur Pass- und Meldewesen)

Die nächste Ausgabe des „Amtsblatt Stadt Döbeln“ erscheint am 24. September 2015.

Sonderveröffentlichungen vorbehalten.
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